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FJuerpliche Wiittheilungen aus Haden.
Gegründet von Dr . Robert Volz .

Karlsruhe . Nr . 24 . 31 . December .

Pr eereroreor

Ortenauer ärztlicher Verein .
Sitzung zu Kehl den 9. Oktober 1883 .

Anweſend 16 Mitglieder .

Tagesordnung .
Referat des Medicinalraths Kröll als Abgeordneter zum
XI . Aerztetag . Es wird dem Redner der Dank der Ver⸗
ſammlung für ſeinen gehaltvollen Vortrag ausgeſprochen .

Die Discuſſion über die Armenverträge ſowie über das
Krankencaſſengeſetz wird auf die nächſte Verſammlung ver⸗
tagt , da die anweſenden Mitglieder über dieſe Fragen noch
nicht hinlänglich orientirt zu ſein glauben .

Es wird beſchloſſen , den Unfallverſicherungsgeſellſchaften
die verlangten Atteſte nur gegen Honorirung voͤn Seite der
Directionen reſp . der Agenturen auszufertigen und ſich nicht
auf den Beſchädigten verweiſen zu laſſen , da der Auftrag
zur Ausſtellung der Atteſte von den Geſellſchaften ausgeht
und ſie auch das einzige Intereſſe an dieſen Atteſten haben .

Weitere Mittheilungen über das Gebahren eines gewiſſen
„ Directors der Augenklinik “ .

Beſprechung über die Vorſchläge des Comités zur Sammel⸗
forſchung über Krankheiten . Man hält es für ſehr wünſchens⸗
werth , daß über die Tuberculoſenfrage nach vorliegendem
Fragebogen reichhaltiges Material geſammelt würde , glaubt
aber , daß die Aerzte ſich kaum zu dieſer zeitraubenden Ar⸗
beit bequemen dürften .

Im Anſchluß an letztere Frage macht Schmidt die Collegen
auf Hans Buchners Broſchüre über die ätiologiſche Therapie
und Prophyloſe der Lungentuberculoſe aufmerkſam und em⸗
pfiehlt angelegentlichſt , die Verſuche mit Arſen , von dem er
bereits manche recht befriedigende Erfolge aufweiſen kann ,
weiter fortzuſetzen .



212

7. Profeſſor Lücke ſpricht über die erfolgreiche Einführung des

Zuckers in den antiſeptiſchen Verband . Anfangs wurden

Naphtalin und Jodoform mit Zucker verſetzt und verdünnt ,

es ſtellte ſich aber immer mehr heraus , daß der Zucker für

ſich allein die Zwecke eines guten Verbandsmittels erfüllt ,

ſo daß jetzt ſchon in der chirurgiſchen Klinik in Straßburg
die Zuckerverbände allgemeine Verwendung finden .

Dr . Schmidt .

Kreisverein Karlsruhe .
Sitzung zu Pforzheim den 3. November 1883.

Anweſend 19 Mitglieder .
Der Vorſitzende Ur . Dreßler widmet den im letzten Halbjahre

verſtorbenen Mitgliedern Oberſtabsarzt Krumm und Medicinal⸗

rath Dr . Homburger ehrende Worte als Nachruf .
Neu eingetreten ſind : Dr . Haberkorn in Langenſteinbach ,

Dr . Mansbach in Karlsruhe , Medicinalrath Dr . Fiſcher in Pforz⸗

heim .
Sodann dankt der Vorſitzende dem anweſenden Herrn General⸗

arzt Dr . Hofmann für deſſen 10jährige ausgezeichnete Wirkſamkeit

als Vertreter des Kreisvereins , als Mitglied des Ausſchuſſes
des Deutſchen Aerzte - Vereins .

Der bisherige Vorſtand wird wieder gewählt , daran reiht ſich
eine Aufforderung an den Vorſtand , die im Kreiſe wohnenden ,

aber dem Vereine noch nicht beigetretenen Collegen zum Beitritt

in den Verein einzuladen .
Die Rechnungsablage für das verfloſſene Jahr wird genehmigt

und der ſeitherige Beitrag auch für das nächſte Jahr beſtimmt .

Herr Generalarzt Hofmann dankt zuerſt für die Anerkennung

ſeines Wirkens als Vertreter des Vereins und erklärt auch , ſeine

Stelle als Mitglied des „ Badiſchen ärztlichen Ausſchuſſes “ im

nächſten Jahre niederlegen zu wollen ; hierauf gibt er ein Referat

über die letzte Ausſchußſitzung und beſpricht :
1. die Stellung der Aerzte zu dem bevorſtehenden Kranken⸗

verſicherungsgeſetz . Das Geſetz iſt im Auszuge in der October⸗
Nummer des „Deutſchen ärztlichen Vereinsblattes “ abgedruckt .

Für Baden iſt die Vollzugsverordnung zur Einführung deſſelben
im Verlaufe des nächſten Jahres zu erwarten , allein trotzdem

gilt es , bei der Wichtigkeit deſſelben für den ärztlichen Stand ,
ſchon Stellung zu nehmen und Redner beantragt daher , den Vor —

ſtand zu ermächtigen , ſchon jetzt in Erfahrung zu bringen , was

an ähnlichen Verträgen imBereiche des Kreisvereins beſtehe . Fer⸗
ner beantragt er , daß ſpäterhin Aerzte keine Verträge abſchließen
dürfen , ohne zuvor dem Kreisverein hiervon Mittheilung ge⸗

macht zu haben . Das eventuell unter Zuzug von cooptirten Mit⸗
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gliedern geſammelte Material ſoll der Vorſtand nebſt den darauf
geſtützten ſelbſtſtändigen Vorſchlägen der nächſten bald zu beru —
fenden Kreisverſammlung vorlegen .

In der Zeit , bevor die Sache definitiv geregelt worden iſt , ha⸗
ben Collegen , welche jetzt ſchon Verträge mit Krankencaſſen ab⸗
ſchließen , ihre von den Localvereinen gebilligte Verträge dem
Vorſtande vorzulegen .

2. folgt die Beſprechung der Maßnahmen , welche durch Aende —
rung der Gewerbenovelle nothwendig werden und der dazuge⸗
hörigen Vollzugsverordnung für Baden ( Entziehung der Approba⸗
tion ) infolge ſtrafrichterlichen Urtheils .

3 . Beſprechung des Antrages Hofmann , den Aerztlichen Aus —
ſchuß als Schiedsgericht zweiter Inſtanz zu beſtellen . Nach dem
Nürnberger Aerztetage war es denVereinen überlaſſen , die Ehren⸗
gerichte zweiter Inſtanz zu beſtellen . Die Zuſammenſetzung des
Aerztlichen Ausſchuſſes gibt wohl die beſte Gewähr für eine zu —
treffende und gerechte Rechtſprechung .

Sämmtliche , auf die genannten Punkte bezügliche Anträge wer⸗
den angenommen . Die vom Vorſtande aufgeworfene Frage , ob
die Kreisvereinsſitzungen auch zu wiſſenſchaftlichen Mittheilungen
zu verwerthen ſeien , wird zur Zeit noch verneint und eine Be⸗

ſchlußfaſſung im bejahenden Sinne erſt für ſpätere Zeit in Aus⸗
ſicht geſtellt . Schließlich zeigt College Gutſch einige ſehr hübſch
gearbeitete abnehmbare Corſette zur Behandlung der Rückgrat⸗
verkrümmungen .

Bekanntmachung .
Die ärztliche Prüfung betreffend .

( Schluß . )

§. 6. I. In der anatomiſchen Prüfung hat der Kandidat
1. die in einer der Haupthöhlen des menſchlichen Körpers be⸗

findlichen Theile nach Form , Lage und Verbindung ( Situs ) an der

Leiche zu demonſtriren , oder eine Region des Stammes oder der

Extremitäten bloszulegen und topographiſch zu beſchreiben ;
2. ein von ihm ſelbſt gefertigtes anatomiſches Präparat zu er⸗

läutern und demnächſt über eine Aufgabe aus der Knochenlehre ,
ſowie über eine Aufgabe entweder aus der Eingeweide - oder der
Nerven - oder der Gefäßlehre an den ihm vorgelegten Präparaten
Auskunft zu geben ;

3. ein mikroſkopiſch - anatomiſches Präparat anzufertigen und zu
erklären , und eine hiſtologiſche Aufgabe zu löſen .

§. 7. II . In der phyſiologiſchen Prüfung hat der Kandi⸗
dat ſeine Kenntniſſe an zwei Aufgaben mündlich nachzuweiſen .

§. 8. III . In der Prüfung über pathologiſche Anatomie
und allgemeine Pathologie muß der Kandidat ſich befähigt
zeigen ,
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1. an der Leiche die vollſtändige Sektion mindeſtens einer der

drei Haupthöhlen zu machen und den Befund ſofort zu Protokoll
u bringen ;

2. 605 oder mehrere pathologiſch⸗anatomiſche Präpa⸗
rate , darunter jedenfalls eines mit Hülfe des Mikroſkops zu er⸗

läutern und demnächſt je eine Aufgabe aus der allgemeinen Pa⸗
thologie und aus der pathologiſchen Anatomie zu erledigen .

§. §. Jeder der Prüfungsabſchnitte I. bis III . ſowie der Prü⸗
fungsabſchnitt VII . ( 58. 6 bis 8 und 13) wird von einem Examinator
abgehalten . In keinem Abſchnitt dürfen gleichzeitig mehr als vier

Kandidaten geprüft werden .

§. 10 . Die chirurgiſch - ophthalmiatriſche Prüfung um⸗
faßt vier Theile , von denen drei die Chirurgie im allgemeinen ,
einer die Augenheilkunde insbeſondere betreffen .

A. Die drei chirurgiſchen Theile dieſes Prüfungsabſchnittes
werden von zwei Examinatoren in der chirurgiſchen Abtheilung
eines größeren Krankenhauſes oder in einer Univerſitätsklinik oder

an Kranken der Poliklinik abgehalten . Der Kandidat hat
1 a . an zwei auf einander folgenden Tagen je einen Kranken in

Gegenwart des betreffenden Examinators zu unterſuchen , die An⸗

amneſe , Diagnoſe und Prognoſe des Krankheitsfalles ſowie den

Heilplan feſtzuſtellen , den Befund ſofort in ein von dem Exami⸗
nator gegenzuzeichnendes Protokoll aufzunehmen und noch an dem⸗

ſelben Tage zu Hauſe über den Krankheitsfall einen kritiſchen
Bericht anzufertigen , welcher , mit Datum und Namensunterſchrift
verſehen , am nächſten Morgen dem Examinator zu übergeben iſt ;

1b . beide ihm überwieſene Kranke im Laufe der nächſten ſieben
Tage täglich wenigſtens einmal , auf Erfordern des Examinators
auch zweimal täglich zu beſuchen , im Anſchluß an den ihm vom

Examinator zurückgegebenen Bericht den Verlauf der Krankheit mit

Angabe der Behandlung in Form eines Krankenjournals zu be —

ſchreiben und im Falle des vor Ablauf der ſieben Tage erfolgenden
Todes des Kranken eine ſchriftliche Epikriſe unter Berückſichtigung
des Sektionsbefundes zu geben . Scheidet der dem Kandidaten

überwieſene Kranke vor Ablauf der ſieben Tage aus der Behand⸗
lung aus , ſo beſtimmt der Examinator , ob der Kandidat einen
anderen Kranken zu übernehmen hat . Gelegentlich der Kranken⸗
beſuche hat der Kandidat noch an ſonſtigen Kranken ſeine Fähigkeit
in der Erkenntniß und Beurtheilung der chirurgiſchen Krankheits⸗
formen , ſowie ſeine Fertigkeit in der Ausführung kleiner chirurgiſcher
Operationen nachzuweiſen ;

2. eine Aufgabe aus dem Gebiete der Operationslehre unter An⸗
gabe und Würdigung der bezüglichen Methoden mündlich zu er⸗

ledigen , die entſprechende Operation , ſowie eine Arterien - Unterbindung
an der Leiche zu verrichten und für einen praktiſchen Arzt hin⸗
reichende Kenntniſſe in der Inſtrumentenlehre darzulegen ;

3. über eine Aufgabe aus der Lehre von den Knochenbrüchen und
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Todes der Entbundenen eine ſchriftliche Epikriſe unter Berückſich⸗tigung des Sektionsbefundes zu geben . Scheidet die dem Kandidaten
überwieſene Wöchnerin vor Ablauf der ſieben Tage aus der Be⸗
handlung aus , ſo beſtimmt der Examinator , ob der Kandidat eineandere Wöchnerin zu übernehmen hat ;

2. in einem beſonderen Termin in Gegenwart beider Examina⸗toren ſeine Bekanntſchaft mit denjenigen Operationen nachzuweiſen ,welche wiſſenſchaftlich anerkannt ſind ; ſodann am Phantom die
Diagnoſe verſchiedener regelwidriger Kindeslagen zu ſtellen , die
Entbindung durch die Wendung auszuführen und ſeine Fertigkeitim Gebrauch der Zange darzulegen . Dem dirigirenden Arzt ſtehtes beim Mangel an Gebärenden oder Kranken in der Anſtalt frei ,ſolche aus der polikliniſchen Praxis zur Prüfung heranzuziehen.Die Benutzung derſelben Gebärenden zur Prüfung ( Ziffer 1 4. )für zwei oder mehrere Kandidaten iſt in keinem Falle geſtattet . Zur
techniſchen Prüfung am Phantom dürfen gleichzeitig nicht mehr als
vier Kandidaten zugelaſſen werden .

§. 13 . VII . In der hygieniſchen Prüfung iſt der Kandidat
von einem Examinator über zwei Aufgaben ( § 1 in Gegenwartdes Vorſitzenden mündlich zu prüfen .

In dieſem Prüfungsabſchnitte ſoll jeder der Kandidaten nicht
länger als 15 Minuten geprüft werden .

§. 14 . Die in §S. 6 Ziffer 2, 3, §. 7, §. S Ziffer 2 §. 10 A. Ziffer 2,
3 und §. 13 vorgeſchriebenen Aufgaben werden durch das Loos be⸗
ſtimmt . Zu dieſem Zweck hat die Kommiſſion Aufgabenſammlungen ,welche die betreffenden Prüfungsfächer möglichſt vollſtändig um⸗
faſſen , anzulegen und jährlich vor dem Beginne der Prüfung zu
revidiren .

Dem Examinator ſteht es frei , an die Erledigung der gezogenenAufgaben einige weitere Fragen aus dem Geſammtgebiete des Prü⸗
fungsfachs anzuſchließen .

§. 15 . Zu den drei erſten Prüfungsabſchnitten und dem ſiebentenPrüfungsabſchnitt iſt den Studirenden der Medizin , zu den kliniſchen
Prüfungen denjenigen Studirenden der Zutritt geſtattet, welche alsAuskultanten oder Praktikanten an der betreffenden Klinik theil⸗
nehmen .

8 16 . Für jeden Kandidaten wird über jeden Prüfungsabſchnittein beſonderes Protokoll unter Anführung der Prüfungsgegenſtändeund der ertheilten Zenſuren , bei der Zenſur „ ungenügend “ oder
„ſchlecht “ unter kurzer Angabe der Gründe , aufgenommen.

§. 17 . Die Aufgaben und die Kranken ſind dem Kandidaten für
jeden Abſchnitt erſt bei Beginn deſſelben zu überweiſen . Zwiſchenden einzelnen Prüfungsabſchnitten darf in der Regel nur ein Zeit⸗raum von acht Tagen liegen . Nach Beendigung eines jeden Prü⸗
fungsabſchnitts ſind die Examinatoren verpflichtet , dem Vorſitzenden
die Prüfungsakten unverweilt zuzuſenden .

Zu dem Abſchnitt II . wird nur zugelaſſen , wer den Abſchnitt I. ,
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und zu den Abſchnitten III . bis VII . nur , wer die Abſchnitte I.

und II . beſtanden hat . Die Reihenfolge , in welcher die Abſchnitte

III . bis VII . zurückzulegen ſind , beſtimmt der Vorſitzende . Jedoch

darf niemals geſtattet werden , daß Abſchnitt VI . ſofort nach Ab⸗

ſchnitt III . begonnen wird . Wer in einem der Abſchnitte III . bis

VII . nicht vollſtändig beſteht , hat , ſo weit es die Umſtände ge⸗

ſtatten , die Wahl , ob er ſich der Prüfung in einem der anderen

Abſchnitte oder dem ſpäteren Theile deſſelben Abſchnittes ſogleich

oder erſt nach Wiederholung des nicht beſtandenn unterziehen will .

8. 18. Ueber den Ausfall der Prüfung in den Abſchnitten II .

und VII . , ſowie in jedem Theile der übrigen Abſchnitte wird eine

beſondere Zenſur unter ausſchließlicher Anwendung der Prädikate

ſehr gut (1), gut (2), genügend (3), ungenügend ( 4) und ſchlecht ( 5)

ertheilt .
Wenn von zwei an einer Prüfung betheiligten Examinatoren

einer die Zenſur „ ungenügend “ oder „ſchlecht “ ertheilt , ſo entſcheidet

ſeine Stimme .

§. 19 . Iſt ein Prüfungsabſchnitt vollſtändig beſtanden , ſo wird

für den ganzen Abſchnitt von dem Vorſitzenden die Geſammtzenſur

ermittelt , indem die Zahlenwerthe der Einzelzenſuren (8. 18 Abſ . 1)

addirt und durch die Anzahl der Theile dividirt werden . Ergeben

ſich bei der Theilung Brüche , ſo werden dieſelben , wenn ſie über

0,5 betragen , als ein Ganzes gerechnet , andernfalls bleiben ſie

unberückſichtigt .
§. 20 . Iſt ein Prüfungsabſchnitt oder ein Theil eines Prü⸗

fungsabſchnitts ungenügend oder ſchlecht beſtanden , ſo muß er

wiederholt werden .
Die Zenſur „ ungenügend “ für einen ganzen Prüfungsabſchnitt

hat zur Folge , daß erſt nach drei Monaten , die Zenſur „ſchlecht “,

daß erſt nach ſechs Monaten die Wiederholung ſtattfinden darf .

Handelt es ſich um Theile eines Prüfungsabſchnitts , ſo gelten

für die Wiederholung die Friſten von mindeſtens ſechs Wochen ,

beziehungsweiſe von mindeſtens drei Monaten .

In allen Fällen muß die Wiederholung ſpäteſtens in dem

nächſten Prüfungsjahre ſtattfinden , widrigenfalls auch die früher

beſtandenen Prüfungen zu wiederholen ſind . Eine Ausnahme kann

nur aus befonderen Gründen geſtattet werden . Die Friſt zur

Wiederholung wird von der Behörde (§. 1) feſtgeſetzt und durch
den Vorſitzenden dem Kandidaten mitgetheilt . Der Behörde werden

zu
814

Zwecke die Prüfungsakten mit gutachtlichen Bericht ein⸗

gereicht .
Die zweite Wiederholung eines Prüfungsabſchnitts oder eines

Theils deſſelben findet in Gegenwart des Vorſitzenden ſtatt ,

Wer auch bei der zweiten Wiederholung nicht beſteht , wird zu

einer weiteren Prüfung nicht zugelaſſen . Ausnahmen hiervon
können nur aus beſonderen Gründen geſtattet werden .
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Verrenkungen ebenfalls mündlich Auskunft zu geben , das angezeigte
Verfahren am Phantom oder am Menſchen auszuführen und den
Verband kunſtgerecht anzulegen .

Die Aufgaben Ziffer 2, 3 ſind in Gegenwart beider Examina⸗toren zu löſen .
Jeder Examinator hat den Krankenbeſuchen ( Ziffer 1 b. ) min⸗

deſtens dreimal beizuwohnen , hierbei den Krankheitsbericht mit dem
Kandidaten durchzugehen und ihn nöthigenfalls zu Nachträgen zu
veranlaſſen .

Die erforderlichen Kranken ( Ziffer 1 a. und 1 b. ) werden von
der Direktion der Anſtalt dem Examinator zugewieſen . Die Be⸗
nutzung deſſelben Kranken für mehrere Kandidaten im Laufe des
Prüfungsjahres iſt nur ausnahmsweiſe geſtattet .

Zu dem kliniſchen Theile dieſes Prüfungsabſchnittes ( Ziffer 1 a.
und 1 b. ) dürfen höchſtens drei , zu den techniſchen Theilen ( Ziffer
2 und 3) höchſtens ſechs Kandidaten gleichzeitig zugelaſſen werden .

B. Der die Augenheilkunde insbeſondere betreffende vierte Theil
wird von einem Examinator abgehalten .

In Gegenwart deſſelben hat der Kandidat einen Augenkranken
zu unterſuchen , die Anamneſe , Diagnoſe und Prognoſe des Krank —
heitsfalles , ſowie den Heilplan feſtzuſtellen , den Befund ſofort in
ein von dem Examinator gegenzuzeichnendes Protokoll aufzunehmen
und noch an demſelben Tage zu Hauſe über den Krankheitsfall
einen Bericht anzufertigen , welcher , mit Datum und Namensunter⸗
ſchrift verſehen , am nächſten Morgen dem Examinator zu übergeben
iſt . Sodann hat er den Kranken drei Tage hindurch unter Auf⸗
ſicht des Examinators zu behandeln und während dieſer Zeit auch
an anderen Fällen nachzuweiſen , daß er ſich mit den Grundzügen
der Augenheilkunde vertraut gemacht hat .

Zu einem Prüfungstermin ſind höchſtens drei Kandidaten zu⸗
ulaſſen .

8.11.v. Die mediziniſche Prüfung wird von zwei Exami⸗
natoren in der mediziniſchen Abtheilung eines größeren Kranken⸗
hauſes oder einer Univerſitätsklinik oder an Kranken der Poliklinik
abgehalten .

Behufs dieſer Prüfung hat der Kandidat :
1 a. an zwei auf einander folgenden Tagen je einen Kranken in

Gegenwart des betreffenden Examinators zu unterſuchen , die An⸗
amneſe , Diagnoſe und Prognoſe des Falles , ſowie den Heilplan
feſtzuſtellen , den Befund ſofort in ein von dem Examinator gegen⸗
zuzeichnendes Protokoll aufzunehmen und noch an demſelben Tage
zu Hauſe über den Krankheitsfall einen kritiſchen Bericht anzufer⸗
tigen , welcher , mit dem Datum und Namensunterſchrift verſehen ,
am nächſten Morgen dem Examinator zu übergeben iſt ;

1 b. die beiden ihm überwieſenen Kranken im Laufe der nächſten
ſieben Tage wenigſtens einmal , auf Erfordern des Examinators
auch zweimal täglich zu beſuchen , dabei im Anſchluß an den ihm
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vom Examinator zurückgegebenen Bericht den Verlauf der Krank⸗

heit mit Angabe der Behandlung in Form eines Krankenjournals
zu beſchreiben und im Falle des vor Ablauf der ſieben Tage er⸗

folgenden Todes des Kranken eine ſchriftliche Epikriſe unter Be⸗

rückſichtigung des Sektionsbefundes zu geben . Scheidet der dem

Kandidaten überwieſene Kranke vor Ablauf der ſieben Tage aus

der Behandlung aus , ſo beſtimmt der Examinator , ob der Kandidat

einen anderen Kranken zu übernehmen hat . Gelegentlich der Kran⸗

kenbeſuche hat der Kandidat noch an ſonſtigen Kranken ſeine Fähig⸗
keit in der Erkenntniß und Beurtheilung der inneren Krankheiten ,
namentlich mit Einſchluß der Kinderkrankheiten und der Geiſtes⸗
krankheiten nachzuweiſen ;

2. in einem beſonderen Termin in Gegenwart eines Examinators

einige Aufgaben zu Arzneiverordnungen ſchriftlich zu löſen , zu

mehreren von dem Examinator beſtimmten Arzneiſubſtanzen die

Maximaldoſen aufzuzeichnen und mündlich darzuthun , daß er in

der Pharmakologie und Toxikologie die für einen Arzt erforderlichen
Kenntniſſe beſitzt .

Dieſer Prüfungsabſchnitt kann einem dritten Examinator über —

tragen werden .

In Betreff der Beſuche , denen die Examinatoren beizuwohnen
haben , der Beſprechung der Krankheitsberichte und in Betreff der

Zuweiſung der Kranken , finden die Beſtimmungen des §. 10 A.

entprechende Anwendung .

8 Prüfungstermin ſind höchſtens drei Kandidaten zu über —

weiſen .

§. 12. VI . Die geburtshülflich - gynäkologiſche Prü⸗
fung wird von zwei Examinatoren in einer öffentlichen Gebäranſtalt
abgehalten .

Der Kandidat hat :
1 a. eine Gebärende in Gegenwart eines der Examinatoren oder

im Behinderungsfalle in Gegenwart eines Aſſiſtenzarztes des An⸗

ſtalt zu unterſuchen , die Geburtsperiode und Kindeslage , die Pro⸗
gnoſe und das einzuſchlagende Verfahren zu beſtimmen ; bei normaler

Geburt und auf Erfordern auch bei normwidriger Geburt die noth⸗

wendige Hülfe einſchließlich der etwaigen Operationen ſelbſt zu
leiſten , ſowie auch nach Beendigung der Geburt im Laufe der nächſten
24 Stunden zu Hauſe einen kritiſchen Bericht anzufertigen und

ſolchen , mit Datum und Unterſchrift verſehen , am anderen Tage
dem betreffenden Examinator zu übergeben ;

1 b. die Wöchnerin im Laufe der nächſten ſieben Tage täglich
zweimal zu beſuchen , dabei den Bericht in Beziehung auf die Pflege
der Wöchnerin und des Neugeborenen , ſowie auf die etwaigen
Krankheiten beider zu vervollſtändigen , während dieſer Zeit noch
ſeine Fähigkeit in der Diagnoſe der Schwangerſchaft , des Wochen⸗
bettes und der Frauenkrankheiten vor demſelben Examinator zu
bekunden und im Falle des vor Ablauf der ſieben Tage erfolgenden
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ledigen . Geſuche , welche ſpäter als vierzehn Tage vor dem ge⸗
ſetzlichen Schluß der Vorleſungen eingehen , haben keinen Anſpruch
auf Berückſichtigung in dem laufenden Halbjahre . Der Vorſitzende
ſetzt den Prüfungstermin feſt und ladet die Mitglieder zu demſelben .

Zu einem Prüfungstermin dürfen nicht mehr als vier Kandi⸗
daten zugelaſſen werden .

8. 3. Die Geſuche um Zulaſſung zur Prüfung ſind an den
Vorſitzenden zu richten .

Die Zulaſſung zur Prüfung iſt bedingt :
a. durch das Zeugniß der Reife von einem humaniſtiſchen Gym⸗

naſium des Deutſchen Reichs ;
b. durch den Nachweis eines mediziniſchen Studiums von min⸗

deſtens vier Halbjahren auf Univerſitäten des Deutſchen Reichs
mit der Maßgabe , daß die Zulaſſung ſchon innerhalb der letzten
ſechs Wochen des vierten Studienhalbjahres erfolgen darf .

In Betreff der Zuläſſigkeit des Gymnaſialzeugniſſes der Reife
von einem humaniſtiſchen Gymnaſium außerhalb des Deutſchen
Reichs , ſowie der Anrechnung der Studienzeit auf einer Univer⸗
ſität außerhalb des Deutſchen Reichs oder der einem anderen
Univerſitätsſtudium gewidmeten Zeit gelten die Beſtimmungen
der Bekanntmachung , betreffend die ärztliche Prüfung , vom
2. Juni 1883 §. 4 Ziffer 1, 2, §. 27 .

Der Nachweis zu Ziffer b. iſt durch das Anmeldebuch , und
wenn der Studirende bereits eine andere Univerſität beſucht hat ,
durch das Abgangszeugniß der letzteren in Urſchrift zu führen .

§ . 4 . Iſt der Studirende zuzulaſſen , ſo wird er durch den
Vorſitzenden nach Entrichtung der Gebühren zur Prüfung min⸗
deſtens zwei Tage vor derſelben ſchriftlich geladen . Der Ladung
iſt ein Abdruck der gegenwärtigen Bekanntmachung beizufügen .

Wer in dem Termin ohne genügende Entſchuldigung nicht recht⸗
zeitig oder gar nicht erſcheint , geht der Hälfte des eingezahlten
Gebührenbetrages verluſtig und wird bis zu einem der nächſten
Termine zurückgeſtellt .

§. 5. Die Prüfung findet mündlich und öffentlich unter dauern⸗
der Anweſenheit des Vorſitzenden ſtatt . Sie wird in der An a⸗
tomie , Phyſiologie , Phyſik , Chemie und Botanik
von den zuftändigen Fachlehrern (§. 1) , in der Zoologie von
einem Lehrer der Anatomie oder Zoologie abgehalten .

Der Studirende iſt in der Anatomie und Phyſiologie , in der
Phyſik und Chemie einer eingehenden Prüfung zu unterwerfen .
Bei der Prüfung in der Chemie iſt zugleich zu ermitteln , ob der
Kandidat die auf dem Gebiete der Mineralogie erforderlichen
Kenntniſſe beſitzt . In der Zoologie wird hauptſächlich die Kennt⸗
niß der Grundzüge der vergleichenden Anatomie und Phyſiologie
gefordert . In der Botanik hat der Studirende nachzuweiſen , daß
er ſich eine Ueberſicht über die ſyſtematiſche Botanik , namentlich
mit Rückſicht auf die offizinellen Pflanzen , und Kenntniß von den

ee
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Grundzügen der Anatomie und Phyſiologie der Pflanzen ange⸗
eignet hat .

WDieZeit, welche auf die Prüfung des einzelnen Studirenden
zu verwenden iſt , beträgt für jedes Fach höchſtens 15 Minuten .

Wer an einer Univerſität des Reichs auf Grund einer Prüfung
in den Naturwiſſenſchaften die Doktorwürde erworben hat , wird
nur in denjenigen Fächern geprüft , welche nicht Gegenſtand der
Promotionsprüfung geweſen ſind .

§. 6. Die Gegenſtände und das allgemeine Ergebniß der Prü⸗
fung in jedem Fache , ſowie die für daſſelbe ertheilte Zenſur
werden von dem Examinator für jeden Geprüften in ein beſon⸗
deres Protokollſchema eingetragen , welches von dem Vorſitzenden
und ſämmtlichen Mitgliedern der Kommiſſion zu unterzeichnen
und bei den Fakultätsakten aufzubewahren iſt .

§ . 7 . Von jedem Examinator wird eine Zenſur ertheilt , für
welche ausſchließlich die Bezeichnungen „ſehr gut “ (1) , „ gut “ (2) ,
„ genügend “ (3) , „ ungenügend “ (4), „ſchlecht “ ( 5) zuläſſig ſind

Für jedes der vier erſten Fächer (§. 5 Abf. 1) wird je eine
Zenſur , für Botanik und Zoologie das Mittel der beiden Einzel⸗
zenſuren als eine Zenſur ertheilt . Für Diejenigen , welche in
allen fünf Zenſuren mindeſtens „ genügend “ erhalten haben , wird
nach Beendigung der Prüfung von dem Vorſitzenden die Geſammt⸗
zenſur ermittelt , indem die Summe der Zahlenwerthe der fünf
Zenſuren durch 5 getheilt wird . Ergeben ſich bei der Theilung
Brüche , ſo werden dieſelben , wenn ſie über 055 betragen , als ein
Ganzes gerechnet , andernfalls bleiben ſie unberückſichtigt .

Das Prädikat „ ungenügend “ oder „ſchlecht “ hat eine Wieder⸗
holungsprüfung in dem nicht beſtandenen Fache zur Folge , wobei

Zoologie und Botanik zuſammen als ein Fach gerechnet
werden .

Die Friſt beträgt je nach den Zenſuren und der Zahl der nicht
beſtandenen Prüfungsfächer zwei bis ſechs Monake . Sie wird
von dem Vorſitzenden nach Benehmen mit dem betreffenden Exa⸗
minator beſtimmt .

§. 8. Die Wiederholung der Prüfung kann nach Ablauf der
Friſt ( §. 7) auch bei der Kommiſſion einer anderen Univerſität
geſchehen , ſofern der Kandidat bei letzterer immatrikulirt iſt .

§. 9. Nach Beendigung jedes hat der Vor⸗
ſitzende binnen zwei Tagen das Reſultat der Prüfung und die
etwa beſtimmten Wiederholungsfriſten der Univerſitätsbehörde
mitzutheilen . Dieſe hat , falls der Studirende vor vollſtändigbeſtandener Vorprüfung die Univerſität verläßt , einen entſprechen⸗
den Vermerk in das Abgangszeugniß einzutragen .

Ueber den Erfolg der Prüfung iſt dem Studirenden ein Zeugnißnach dem beigefügten Formular auszuſtellen . Hat derſelbe eine
Nachprüfung abzulegen , ſo wird ſtatt einer Geſammtzenſur die
Wiederholungsfriſt vermerkt .

fulde
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S. 21 . Hat der Kandidat ſämmtliche Prüfungsabſchnitte be⸗

ſtanden , ſo wird aus den für die Prüfungsabſchnitte ertheilten
Prädikaten die Geſammtzenſur ebenſo feſtgeſetzt , wie dies in §. 19
vorgeſchrieben iſt .

Der Vorſitzende überreicht die Prüfungsakten der Behörde (8. 1)
zur Ertheilung der Approbation .

S . 22 . Wer ſich nicht rechtzeitig (§. J perſönlich bei dem Vor⸗
ſitzenden meldet , die Termine oder Friſten ohne hinreichende Ent⸗

ſchuldigung verſäumt , kann auf Antrag des Vorſitzenden von der

931 (§. 1) bis zum folgenden Prüfungsjahre zurückgeſtellt
erden .

§. 23 . Die Prüfung darf nur bei der Kommiſſion fortgeſetzt
oder wiederholt werden , bei welcher ſie begonnen iſt . Ausnahmen
können nur aus beſonderen Gründen geſtattet werden .

Die mit dem Zulaſſungsgeſuch eingereichten Zeugniſſe ( §. 4
Ziffer 1 bis 4J ſind dem Kandidaten erſt nach eenden
ſammtprüfung zurückzugeben . Verlangt er ſie früher zurück , ſo
ſind vor der Rückgabe ſämmtliche Behörden (§. 1) durch Ver⸗
mittelung des Reichskanzlers zu benachrichtigen , daß der Kandidat
die Prüfung begonnen , aber nicht beendigt hat , und daß ihm auf
ſeinen Antrag die Zeugniſſe zurückgegeben worden ſind . In die
Urſchrift des letzten Univerſitäts⸗Abgangszeugniſſes iſt ein Ver⸗
merk über den Ausfall der bisherigen Prüfung einzutragen .

§. 24 . Die Gebühren für die geſammte Prüfung betragen
200 Mark .

Davon ſind zu berechnen :
für den Prüfungsabſchnitt I . 20 Mark , und zwar für Theil 1

6 Mark , Theil 2 7 Mark , Theil 3 7 Mark ;
für den Prüfungsabſchnitt II . 12 Mark ;
für den Prüfungsabſchnitt III . 16 Mark , und zwar für Theil 1

10 Mark , Theil 2 6 Mark ;
für den Prüfungsabſchnitt IV . 57 Mark , und zwar für Theil

1 a. und 1 b. 25 Mark , Theil 2 10 Mark , Theil 3 10 Mark ,
Theil 4 12 Mark ;

für den Prüfungsabſchnitt V. 35 Mark , und zwar für Theil
1 a. und 1 b. 25 Mark , Theil 2 10 Mark ;

für den Prüfungsabſchnitt VI . 24 Mark , und zwar für Theil
1 à. und 1 b. 12 Mark , Theil 2 12 Mark ;

für den Prüfungsabſchnitt VII . 6 Mark ;
für ſachliche und Verwaltungskoſten 30 Mark , zuſammen

200 Mark .

Bei Wiederholungeun kommen für den betreffenden Abſchnitt
oder Theil eines Abſchnitts außer den anzuſetzenden Gebühren
jedesmal vier Mark für ſächliche Ausgaben und Verwaltungs⸗
koſten zur nochmaligen Erhebung .

R
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§. 25 . Wer von der Prüfung zurücktritt oder zurückgeſtellt
wird , erhält die Gebühren für die noch nicht begonnenen Prüfungs⸗
abſchnitte ganz , die ſächlichen Gebühren nach Verhältniß zurück .

§. 26 . Dem Reichskanzler werden von der Behörde ( §. 1) Ver⸗
zeichniſſe der in dem abgelaufenen Prüfungsjahre Approbirten
mit den Prüfungsakten eingereicht . Die letzteren werden der Be⸗

hörde zurückgeſendet .
C. Dispenſationen .

§. 27 . Ueber Zulaſſung der in §. 4 Abſatz 3, Abſatz 4 Ziffer
1 und 2, §. 20 Abſatz 4 und 6, 8§. 23 Abſatz 1 vorgeſehenen
Ausnahmen entſcheidet der Reichskanzler in Uebereinſtimmung mit
der zuſtändigen Landeszentralbehörde ( §. 1).

D. Schluß⸗ und Uebergangsbeſtimmungen .

§. 28 . Vorſtehende Beſtimmungen treten am 1. November 1883
in Kraft .

§. 29 . Diejenigen Kandidaten , welche bereits vor dem 1. De⸗

zember 1883 die ärztliche Vorprüfung beſtanden haben , ſind zur
Prüfung zuzulaſſen , wenn ſie auch nur die Erfüllung der nach
den bisherigen Vorſchriften hierfür erforderlichen Borbedingungen
nachweiſen .

§. 30 . Alle früheren , dieſer Bekanntmachung entgegenſtehenden
Beſtimmungen über die ärztliche Prüfung ſind aufgehoben .

Bekanntmachung , betreffend die ärztliche Vorprüfung , vom 2. Juni 1883.

Im Anſchluß an die Bekanntmachung , betreffend die ärztliche
Prüfung , vom 2. Juni 1883 §. 4 Ziffer 3 hat der Bundesrath
beſchloſſen , wie folgt :

§. 1. Die ärztliche Vorprüfung kann nur vor der Prüfungs⸗
kommiſſion derjenigen Univerſität des Deutſchen Reichs abgelegt
werden , bei welcher der Studirende immatrikulirt iſt . Ausnahmen
hiervon können nur von dem Reichskanzler in Uebereinſtimmung
mit der zuſtändigen Zentralbehörde geſtattet werden .

Die Prüfungskommiſſion beſteht aus dem Dekan der medizi⸗
niſchen Fakultät als Vorſitzenden und aus Univerſitätslehrern der
Fächer , welche Gegenſtand der Prüfung ſind (§. 5 Abſ . 1). Sie
wird jährlich von der Behörde (§. 1 der Bekanntmachung , be⸗
treffend die ärztliche Prüfung , vom 2. Juni 1883 ) nach Anhörung
der mediziniſchen Fakultät berufen .

§. 2. Der Vorſitzende leitet die Prüfung , ordnet bei vorüber⸗
gehender Behinderung eines Mitgliedes deſſen Stellvertretung
an und achtet darauf , daß die Beſtimmungen der Prüfungsord⸗
nung genau befolgt werden .

Es finden in jedem Studienhalbjahre ſo viele Prüfungen ſtatt ,
wie nothwendig ſind , um ſämmtliche eingegangene Geſuche zu er⸗

9
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S. 10. Die Gebühren für die geſammte Prüfung und das aus⸗
gefertigte Zeugniß betragen 36 Mark . Hiervon werden je 5 Mark
auf den Vorſitz und auf jeden der ſechs Prüfungsgegenſtände
vertheilt . Der Reſt wird zu ſächlichen Ausgaben verwendet .
„ Doktoren der Philoſophie oder der Naturwiſſenſchaften haben
im Falle des F. 5 Abſ. 4 nur die Gebührenantheile für den Vor⸗
ſitzenden und diejenigen Mitglieder der Kommiſſion zu entrichten ,von denen ſie geprüpft werden .

„ Bei der Nachprüfung ſind die Gebührenantheile für den Vor⸗
ſitzenden und die Mitglieder der Kommiſſion , von welchen die
Nachprüfung abgehalten wird , aufs neue zu entrichten .
Ueber Verwendung der verfallenen Gebühren (§. 4) befindet
die Behörde (§. 1).

200 Vorſtehende Beſtimmungen treten am 1. Oktober 1883
in Kraft .

§., 12 . Alle früheren über die ärztliche Vorprüfung erlaſſenen
Vorſchriften ſind aufgehoben .

Ueber das neue pflanzliche Verdauungsmittel Papajotin und
Papain hat Profeſſor Roßbach in der Zeitſchrift für kliniſche
Medicin eine alles derzeit über die Pflanze und deren Präparate
Bekannte zuſammengeſtellt . Die beiden Stoffe werden aus dem
Milchſafte des Holzes , der Blätter und Blüthen einer ſüdamerika⸗
niſchen Pflanze , der Carica Papaja gewonnen .

Der Papajbtin iſt der eingedickte Milchſaft , aus welchem durch
Fällen mit Alkohol das verdauungskräftige Ferment , das Papain ,
gewonnen wird .

Die fleiſchverdauende Kraft des Milchſaftes war in Südamerica
ſchon lange bekannt und wurde auch bei der Zubereitung der

benützt und dient zugleich als tägliche Zugabe zu den
Speiſen .

Papain vermag etwa ſein 2000faches Gewicht Fibrin zu löſen .
Intereſſant iſt , daß die Verdauungskraft ſich verſchiedenen Stoffen
gegenüber verſchieden verhält . So löſt ſich todtes Fleiſch , Croup⸗
membranen , während lebende Schleimhaut nicht angegriffen wird .

Schwache Löſungen wirken wenig verdauungskräftig , Salzſäure
ſetzt die Verdauungskraft des Papajotins herab .

Nach den bisherigen Experimenten erträgt der Magen geſunder
und kranker Thiere das Papajotin gut und es erwies ſich die
Schleimhaut des Magens und der Speiſeröhren von Thieren ,
welche nach dem Genuſſe von Papajotin getödtet worden waren ,
intact .

Spritzte man Papajotin zu 0,5 bis 1 Gramm in das Blut
von Thieren , ſo wirkte es als ein ſtarkes , herzlähmendes Gift .
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Eine antiſeptiſche Kraft beſitzen die Präparate nicht , da mit

Papajotin verſetztes Fleiſch raſch in Fäulniß geräth .
Man hat Verſuche gemacht , das Papajotin in Krebsknoten ein⸗

zuſpritzen , ohne , wie zu erwarten , etwas anderes als Erweichung
mit folgender Abſonderung zu erreichen . Roßbach meint , man

könne ja immerhin die Verſuche bei nicht exſtirpirbaren Geſchwül⸗

ſten fortſetzen .
Die Erfahrung , daß Papajotin Croupmembranen aufzulöſen

vermag , veranlaßte Roßbach , auch Löſungen des Mittels bei Diph⸗

therie und Croup zu verwenden und war er bei Gelegenheit einer

ſehr ſchweren Epidemie in 3 Fällen mit dem Erfolge zufriedener
als mit den anderen gleichzeitig angewendeten Mitteln .

Roßbach räth daher , diphtheritiſch erkrankte Theile mit ſtarken

( 10 —20procentigen ) Löſungen etwa 2ſtündlich zu bepinſeln . Ferner

iſt das Mittel in Uebereinſtimmung mit dem Experimente bei

Magenkrankheiten , insbeſondere bei Störungen der Magenver⸗

dauung , anzuwenden .
In wiefern das Mittel bei Magenkrebs wirkſam ſein könnte ,

beſitzt Roßbach keine eignen Erfahrungen , doch räth er die Be⸗

nützung an .

Zeitung .
Niederlaſſungen und Wohnortswechſel . Prakt . Arzt Conrad Schweitzer

aus Ebnet , appr . 1882 , hat ſich in Wolfach , Dr. Albrecht Stofer von

Endingen hat ſich in Achenn , prakt . Arzt Olaf Hartmann hat ſich in

Tiefenbronn niedergelaſſen ; prakt . Arzt Barbo iſt von Herbolzheim

nach Oberkirch , prakt . Arzt Kritzer iſt von Offenburg nach Schönau

bei Heidelberg gezogen .
Wegzug . Prakt . Arzt Seck iſt von Müllheim weggezogen .
Todesfälle . 15. Aſſiſtenzarzt Meyr in Tiefenbronn iſt am 10. Dezember ,

16. Medizinalrath Dr. Stephani in Mannheim am 22. Dezember , 17. prakt .

Arzt Dr. Karl Merkert in Hardheim , 33 Jahre alt , iſt am Typhus am

24. Dezember und 18. prakt . Arzt Hermann Kreuzer iſt am 28. Dezember

in Durlach geſtorben .

Aerztliche Wittwencaſſe .
Die Mitglieder der Aerztlichen Wittwencaſſe werden erſucht ,

den Jahresbeitrag für 1884 mit 30 Mark im Laufe des Monats

Januar an den Rechner , praktiſchen Arzt Salzer zu Karls⸗

ruhe , Zähringerſtraße 98 , portofrei nebſt 5 Pfennig Be —

ſtellgebühr einzuſenden .

Einladung zum Abonnement .
Die Herren Aerzte und Abonnenten der „Aerztlichen Mitthei⸗

lungen aus Baden “ werden eingeladen , ihre Beſtellung auf dieſe



Zeitſchrift , welche mit dem Jahre 1884 ihren XXXVIII . Jahr⸗
gang beginnt , bei den Poſtanſtalten des Deutſchen Reichs anmelden

zu wollen . Dieſelben liefern den Jahrgang mit Zuſtellung zu
5 Mark 35 Pfennig , die Buchhandlungen zu 4 Mark 75 Pfennig .

Bei Malſch & Vogel GVerlag der „Aerztlichen Mittheilungen aus
Baden “ ) in Karlsruhe iſt erſchienen :

Dienſtweiſung für Gerichtsärzte im Großh . Baden ,
„ Das Medicinalweſen des Großherzogthums Baden , von Bezirksarzt

Dr. Oeffinger in Eberbach a. N. , Preis 6 „ .

Ꝙ . & Den Herren Impfärzten empfehlen wir

Impf⸗Impreſſen . unſer Lager aller zum Impfgeſchäfte
nöthigen Impreſſen (roth , grün und weiß ) , welche wir nunmehr ſämmtlich auf
gut ſatinirtes Papier gedruckt , umgehend liefern .

Karlsruhe . Malſch & Vogel, Verlagsbuchhandlung .

2

Karlsruhe . Unter Redaction von Dr . Meumann . — Druck und Verlag
von Malſch & VPogel.
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